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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung der Gewerbeordnung 1994 

§ 77a. (1) bis (8) … § 77a. (1) bis (8) … 
(9) Werden in einer Beschwerde gegen den Bescheid betreffend die Geneh

migung einer IPPC-Anlage Einwendungen oder Gründe erstmals vorgebracht, so 
sind diese nur zulässig, wenn in der Beschwerde begründet wird, warum sie nicht 
bereits während der Einwendungsfrist im Genehmigungsverfahren geltend ge
macht werden konnten, und der Beschwerdeführer glaubhaft macht, dass ihn am 
Unterbleiben der Geltendmachung während der Einwendungsfrist kein Verschul
den oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft. Wenn dies bei sämtlichen 
Beschwerdegründen nicht glaubhaft gemacht werden kann, ist die Beschwerde als 
unzulässig zurückzuweisen, wenn jedoch nur teilweise Gründe betroffen sind, ist 
die Beschwerde in diesen Punkten nicht zu behandeln. 

(9) Werden in einer Beschwerde gegen den Bescheid betreffend die Geneh
migung einer IPPC-Anlage von einer gemäß § 19 Abs. 7 des Umweltverträglich
keitsprüfungsgesetzes 2000 - UVP-G 2000, BGBl. Nr. 697/1993, in der jeweils gel
tenden Fassung, anerkannten Umweltorganisation, die sich an dem Verfahren als 
Partei beteiligt hat, Einwendungen oder Gründe erstmals vorgebracht, sind diese 
nicht zulässig, wenn ihr erstmaliges Vorbringen im Rechtsmittelverfahren miss
bräuchlich oder unredlich ist. 

§ 84d. (1) Der Betriebsinhaber hat der Behörde folgende Angaben zu über
mitteln: 
 1. Name, Sitz und Anschrift des Inhabers sowie vollständige Anschrift des 

Betriebs einschließlich der mit der Anschrift übereinstimmenden geogra
fischen Koordinaten; 

 2. Name und Funktion der für den Betrieb verantwortlichen Person, falls von 
Z 1 abweichend; 

 3. Verzeichnis gefährlicher Stoffe, bestehend aus ausreichenden Angaben 
 a) zur Identifizierung der gefährlichen Stoffe oder der Kategorie gefährli

cher Stoffe und 
 b) über die Zuordnung der gefährlichen Stoffe zur entsprechenden Ziffer 

des Teils 1 oder des Teils 2 der Anlage 5 und zu 
 c) Menge und physikalische Form der gefährlichen Stoffe; 
 4. die im Betrieb ausgeübten oder beabsichtigten Tätigkeiten; 
 5. Beschreibung der unmittelbaren Umgebung des Betriebs unter Berück

sichtigung der Faktoren, die einen schweren Unfall auslösen oder dessen 

§ 84d. (1) Der Betriebsinhaber hat der Behörde folgende Angaben zu über
mitteln: 
 1. Name, Sitz und Anschrift des Inhabers sowie vollständige Anschrift des 

Betriebs einschließlich der mit der Anschrift übereinstimmenden geogra
fischen Koordinaten; 

 2. Name und Funktion der für den Betrieb verantwortlichen Person, falls von 
Z 1 abweichend; 

 3. Verzeichnis gefährlicher Stoffe, bestehend aus ausreichenden Angaben 
 a) zur Identifizierung der gefährlichen Stoffe und der Kategorie gefährli

cher Stoffe, die beteiligt sind oder vorhanden sein können, und 
 b) über die Zuordnung der gefährlichen Stoffe zur entsprechenden Ziffer 

des Teils 1 oder des Teils 2 der Anlage 5 und zu 
 c) Menge und physikalische Form der gefährlichen Stoffe; 
 4. die im Betrieb ausgeübten oder beabsichtigten Tätigkeiten; 
 5. Beschreibung der unmittelbaren Umgebung des Betriebs unter Berück

sichtigung der Faktoren, die einen schweren Unfall auslösen oder dessen 
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Folgen erhöhen können, einschließlich, soweit verfügbar, Einzelheiten zu 
benachbarten Betrieben, nicht unter den § 84b Z 1 fallenden benachbarten 
gewerblichen Betriebsanlagen und nicht den Bestimmungen des gewerb
lichen Betriebsanlagenrechts unterliegenden benachbarten Anlagen sowie 
zu Bereichen und Entwicklungen, von denen ein schwerer Unfall ausge
hen könnte oder die das Risiko oder die Folgen eines schweren Unfalls 
oder von Domino-Effekten (§ 84i) vergrößern könnten. 

Folgen erhöhen können, einschließlich, soweit verfügbar, Einzelheiten zu 
benachbarten Betrieben, nicht unter den § 84b Z 1 fallenden benachbarten 
gewerblichen Betriebsanlagen und nicht den Bestimmungen des gewerb
lichen Betriebsanlagenrechts unterliegenden benachbarten Anlagen sowie 
zu Bereichen und Entwicklungen, von denen ein schwerer Unfall ausge
hen könnte oder die das Risiko oder die Folgen eines schweren Unfalls 
oder von Domino-Effekten (§ 84i) vergrößern könnten. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 84g. (1) Der Betriebsinhaber hat das Sicherheitskonzept oder den Sicher

heitsbericht zu überprüfen und zu aktualisieren, wenn neue Sachverhalte oder neue 
sicherheitstechnische Erkenntnisse dies erfordern, mindestens jedoch alle fünf 
Jahre; nach einem schweren Unfall muss der Sicherheitsbericht jedenfalls über
prüft und erforderlichenfalls aktualisiert werden. Der Sicherheitsbericht muss auch 
auf Aufforderung der Behörde aktualisiert werden, wenn dies durch neue Erkennt
nisse gerechtfertigt ist. Die aktualisierten Teile des Sicherheitsberichts müssen der 
Behörde unverzüglich übermittelt werden. 

§ 84g. (1) Der Betriebsinhaber hat das Sicherheitskonzept oder den Sicher
heitsbericht zu überprüfen und zu aktualisieren, wenn neue Sachverhalte oder neue 
sicherheitstechnische Erkenntnisse dies erfordern, mindestens jedoch alle fünf 
Jahre; nach einem schweren Unfall muss der Sicherheitsbericht jedenfalls über
prüft und erforderlichenfalls aktualisiert werden. Der Sicherheitsbericht muss auch 
auf Aufforderung der Behörde aktualisiert werden, wenn dies durch neue Sachver
halte oder neue Erkenntnisse gerechtfertigt ist. Die aktualisierten Teile des Sicher
heitsberichts müssen der Behörde unverzüglich übermittelt werden. 

(2) … (2) … 
§ 356b. (1) bis (6) … § 356b. (1) bis (6) … 

(7) In Verfahren betreffend die Genehmigung oder die Genehmigung einer 
wesentlichen Änderung (§ 81a Z 1) einer IPPC-Anlage haben auch folgende Um
weltorganisationen Parteistellung: 
 1. Gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannte Umweltorganisationen, so

weit sie während der Auflagefrist im Sinne des § 356a Abs. 2 Z 1 schrift
liche Einwendungen erhoben haben; die Umweltorganisationen haben das 
Recht, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren gel
tend zu machen und Rechtsmittel zu ergreifen; 

 2. Umweltorganisationen aus einem anderen Staat, 
 a) sofern für die genehmigungspflichtige Errichtung, den genehmigungs

pflichtigen Betrieb oder die genehmigungspflichtige wesentliche Ände
rung eine Benachrichtigung des anderen Staates gemäß § 356a Abs. 3 
erfolgt ist, 

 b) sofern die genehmigungspflichtige Errichtung, der genehmigungs
pflichtige Betrieb oder die genehmigungspflichtige wesentliche 

(7) In Verfahren betreffend die Genehmigung oder die Genehmigung einer 
wesentlichen Änderung (§ 81a Z 1) einer IPPC-Anlage haben auch folgende Um
weltorganisationen Parteistellung: 
 1. Gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannte Umweltorganisationen, so

weit sie während der Auflagefrist im Sinne des § 356a Abs. 2 Z 1 schrift
liche Einwendungen erhoben haben; die Umweltorganisationen haben das 
Recht, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren gel
tend zu machen; 

 2. Umweltorganisationen aus einem anderen Staat, 
 a) sofern für die genehmigungspflichtige Errichtung, den genehmigungs

pflichtigen Betrieb oder die genehmigungspflichtige wesentliche Ände
rung eine Benachrichtigung des anderen Staates gemäß § 356a Abs. 3 
erfolgt ist, 

 b) sofern die genehmigungspflichtige Errichtung, der genehmigungs
pflichtige Betrieb oder die genehmigungspflichtige wesentliche 
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Änderung voraussichtlich Auswirkungen auf jenen Teil der Umwelt des 
anderen Staates hat, für deren Schutz die Umweltorganisation eintritt, 

 c) sofern sich die Umweltorganisation im anderen Staat am Verfahren be
treffend die genehmigungspflichtige Errichtung, den genehmigungs
pflichtigen Betrieb oder die genehmigungspflichtige wesentliche Ände
rung einer im anderen Staat gelegenen dem § 77a unterliegenden Be
triebsanlage beteiligen könnte, und 

 d) soweit sie während der Auflagefrist gemäß § 356a Abs. 2 Z 1 schriftli
che Einwendungen erhoben haben; die Umweltorganisationen haben 
das Recht, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren 
geltend zu machen und Rechtsmittel zu ergreifen. 

Änderung voraussichtlich Auswirkungen auf jenen Teil der Umwelt des 
anderen Staates hat, für deren Schutz die Umweltorganisation eintritt, 

 c) sofern sich die Umweltorganisation im anderen Staat am Verfahren be
treffend die genehmigungspflichtige Errichtung, den genehmigungs
pflichtigen Betrieb oder die genehmigungspflichtige wesentliche Ände
rung einer im anderen Staat gelegenen dem § 77a unterliegenden Be
triebsanlage beteiligen könnte, und 

 d) soweit sie während der Auflagefrist gemäß § 356a Abs. 2 Z 1 schriftli
che Einwendungen erhoben haben; die Umweltorganisationen haben 
das Recht, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren 
geltend zu machen. 

 Gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannte Umweltorganisationen und Umwelt
organisationen aus einem anderen Staat im Sinne der Z 2 lit. a bis c haben darüber 
hinaus das Recht, Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu erheben. 

 § 356f. (1) Gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannte Umweltorganisatio
nen sind berechtigt, gegen Bescheide betreffend die Genehmigung oder betreffend 
die Genehmigung der Änderung von Betriebsanlagen mit Behandlungsanlagen, die 
gemäß § 37 Abs. 2 Z 1, 2, 3, 3a oder 4 AWG 2002 und nicht nach § 37 Abs. 1 
AWG 2002 genehmigungspflichtig sind, weil sie der Genehmigungspflicht gemäß 
den §§ 74 ff dieses Bundesgesetzes unterliegen, hinsichtlich dieser Behandlungs
anlagen Rechtsmittel zu ergreifen, um eine mögliche Verletzung von unionsrecht
lich bedingten Vorschriften des Abfallwirtschaftsrechts geltend zu machen. 

 (2) Die Behörde hat einen Bescheid gemäß Abs. 1 für sechs Wochen im Inter
net (Weblink) zugänglich zu machen. Mit der Bereitstellung im Internet gilt der 
Bescheid gegenüber einer zur Erhebung eines Rechtsmittels berechtigten Umwelt
organisation als zugestellt. Die Behörde hat einer solchen Umweltorganisation ab 
dem Zeitpunkt der Bereitstellung im Internet Einsicht in den Verwaltungsakt zu 
gewähren. 

§ 360. (1) bis (3) …. § 360. (1) bis (3) …  
(4) Um die durch eine diesem Bundesgesetz unterliegende Tätigkeit oder 

durch Nichtbeachtung von Anforderungen an Maschinen, Geräte und Ausrüstun
gen (§ 71) verursachte Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen 
oder für das Eigentum abzuwehren oder um die durch eine nicht genehmigte Be
triebsanlage verursachte unzumutbare Belästigung der Nachbarn abzustellen, hat 
die Behörde, entsprechend dem Ausmaß der Gefährdung oder Belästigung, mit 

(4) Um die durch eine diesem Bundesgesetz unterliegende Tätigkeit oder 
durch Nichtbeachtung von Anforderungen an Maschinen, Geräte und Ausrüstun
gen (§ 71) verursachte Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen 
oder für das Eigentum abzuwehren oder um die durch eine nicht genehmigte Be
triebsanlage verursachte unzumutbare Belästigung der Nachbarn abzustellen, hat 
die Behörde, entsprechend dem Ausmaß der Gefährdung oder Belästigung, mit 
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Bescheid die gänzliche oder teilweise Schließung des Betriebes, die Stillegung von 
Maschinen, Geräten oder Ausrüstungen oder deren Nichtverwendung oder sonstige 
die Anlage betreffende Sicherheitsmaßnahmen oder Vorkehrungen zu verfügen. 
Hat die Behörde Grund zur Annahme, daß zur Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen 
an Ort und Stelle erforderlich sind, so darf sie nach Verständigung des Betriebsin
habers, seines Stellvertreters oder des Eigentümers der Anlage oder, wenn eine 
Verständigung dieser Person nicht möglich ist, einer Person, die tatsächlich die 
Betriebsführung wahrnimmt, solche Maßnahmen auch ohne vorausgegangenes 
Verfahren und vor Erlassung eines Bescheides an Ort und Stelle treffen; hierüber 
ist jedoch binnen eines Monats ein schriftlicher Bescheid zu erlassen, widrigenfalls 
die getroffene Maßnahme als aufgehoben gilt. Der Bescheid gilt auch dann als er
lassen, wenn er gemäß § 19 des Zustellgesetzes wegen Unzustellbarkeit an die Be
hörde zurückgestellt worden ist. 

Bescheid die gänzliche oder teilweise Schließung des Betriebes, die Stillegung von 
Maschinen, Geräten oder Ausrüstungen oder deren Nichtverwendung oder sonstige 
die Anlage betreffende Sicherheitsmaßnahmen oder Vorkehrungen zu verfügen. 
Hat die Behörde Grund zur Annahme, daß zur Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen 
an Ort und Stelle erforderlich sind, so darf sie nach Verständigung des Betriebsin
habers, seines Stellvertreters oder des Eigentümers der Anlage oder, wenn eine 
Verständigung dieser Person nicht möglich ist, einer Person, die tatsächlich die 
Betriebsführung wahrnimmt, solche Maßnahmen auch ohne vorausgegangenes 
Verfahren und vor Erlassung eines Bescheides an Ort und Stelle treffen; hierüber 
ist jedoch binnen eines Monats ein schriftlicher Bescheid zu erlassen, widrigenfalls 
die getroffene Maßnahme als aufgehoben gilt. Der Bescheid gilt auch dann als er
lassen, wenn er gemäß § 19 des Zustellgesetzes wegen Unzustellbarkeit an die Be
hörde zurückgestellt worden ist. Maßnahmen im Sinne dieses Absatzes sind bei 
IPPC-Anlagen auch zur Abwehr einer unmittelbaren erheblichen Gefährdung der 
Umwelt zu ergreifen. 

(5) … (5) … 
§ 382. (1) bis (104) ... § 382. (1) bis (117) ... 

 (118) § 77a Abs. 9, § 84d Abs. 1 Z 3 lit. a, § 84g Abs. 1, § 356b Abs. 7, § 356f 
und § 360 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 treten 
mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

 (119) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2025 werden folgende Richt
linien umgesetzt: 
 1. Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung 

und Verminderung der Umweltverschmutzung), ABl. Nr. L 334 vom 
17.12.2010 S. 17, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 158 vom 
19.06.2012 S. 25;  

 2. Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle 
mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinie 96/82/EG des Rates, ABl. Nr. L 197 vom 24.07.2012 S. 1. 

Artikel 2 

Änderung des Emissionsschutzgesetzes für Kesselanlagen 
Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von 50 MW oder mehr Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von 50 MW oder mehr 
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§ 19. (1) Die Behörde hat bei Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von 

50 MW oder mehr 
 1. einen Antrag zur Erteilung einer Genehmigung für die Errichtung einer 

Anlage, 
 2. einen Antrag zur Erteilung einer Genehmigung für eine wesentliche Än

derung, 
 3. einen Bescheidentwurf über die Aktualisierung der Genehmigungsaufla

gen mit einer Ausnahmeregelung gemäß § 10 Abs. 2, oder 
 4. einen Bescheidentwurf über die Aktualisierung der Genehmigungsaufla

gen gemäß § 43 Abs. 7 Z 1 
in einer in der betroffenen Gemeinde verbreiteten periodisch erscheinenden Zei
tung und im Internet bekannt zu geben. Mit der Bekanntmachung ist eine Frist von 
sechs Wochen einzuräumen, innerhalb der gegen die Genehmigung (Z 1 oder 2) 
oder die Aktualisierung der Genehmigung (Z 3 oder 4) von Nachbarn (§ 75 Abs. 2 
und 3 GewO 1994) und Umweltorganisationen gemäß § 21 begründete schriftliche 
Einwendungen bei der Behörde eingebracht werden können. Nachbarn und Um
weltorganisationen, die solche Einwendungen erhoben haben, kommt Parteistel
lung zu. Gegebenenfalls dürfen Staaten gemäß § 20 an Genehmigungsverfahren 
zur Errichtung oder wesentlichen Änderung von Anlagen teilnehmen. 

§ 19. (1) Die Behörde hat bei Anlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von 
50 MW oder mehr 
 1. einen Antrag zur Erteilung einer Genehmigung für die Errichtung einer 

Anlage, 
 2. einen Antrag zur Erteilung einer Genehmigung für eine wesentliche Än

derung, 
 3. einen Bescheidentwurf über die Aktualisierung der Genehmigungsaufla

gen mit einer Ausnahmeregelung gemäß § 10 Abs. 2, oder 
 4. einen Bescheidentwurf über die Aktualisierung der Genehmigungsaufla

gen gemäß § 43 Abs. 7 Z 1 
in einer in der betroffenen Gemeinde verbreiteten periodisch erscheinenden Zei
tung und im Internet bekannt zu geben. Mit der Bekanntmachung ist eine Frist von 
sechs Wochen einzuräumen, innerhalb der gegen die Genehmigung (Z 1 oder 2) 
oder die Aktualisierung der Genehmigung (Z 3 oder 4) von Nachbarn (§ 75 Abs. 2 
und 3 GewO 1994) und Umweltorganisationen im Sinne des § 21 Abs. 1 begrün
dete schriftliche Einwendungen bei der Behörde eingebracht werden können. 
Nachbarn und Umweltorganisationen, die solche Einwendungen erhoben haben, 
kommt Parteistellung zu. Gegebenenfalls dürfen Staaten gemäß § 20 an Genehmi
gungsverfahren zur Errichtung oder wesentlichen Änderung von Anlagen teilneh
men. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Beteiligung von Umweltorganisationen Beteiligung von Umweltorganisationen 

§ 21. Im Genehmigungsverfahren gemäß § 12 Abs. 1 für Anlagen mit einer 
Brennstoffwärmeleistung von 50 MW oder mehr haben auch folgende Umweltor
ganisationen hinsichtlich des Rechts, die Einhaltung von Umweltschutzvorschrif
ten im Verfahren geltend zu machen und Rechtsmittel zu ergreifen, Parteistellung: 
 1. Gemäß § 19 Abs. 7 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 

(UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993, anerkannte Umweltorganisationen, 
soweit sie innerhalb der in § 19 Abs. 1 angegebenen Frist schriftliche Ein
wände erhoben haben; 

 2. Umweltorganisationen aus einem anderen Staat, 
 a) sofern für die Teilnahme am Verfahren eine Benachrichtigung des an

deren Staates gemäß § 19 Abs. 1 erfolgt ist, 

§ 21. (1) Im Genehmigungsverfahren gemäß § 12 Abs. 1 für Anlagen mit ei
ner Brennstoffwärmeleistung von 50 MW oder mehr haben auch folgende Umwelt
organisationen hinsichtlich des Rechts, die Einhaltung von Umweltschutzvor
schriften im Verfahren geltend zu machen, Parteistellung: 
 1. Gemäß § 19 Abs. 7 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 

(UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993, anerkannte Umweltorganisationen, 
soweit sie innerhalb der in § 19 Abs. 1 angegebenen Frist schriftliche Ein
wände erhoben haben; 

 2. Umweltorganisationen aus einem anderen Staat, 
 a) sofern für die Teilnahme am Verfahren eine Benachrichtigung des an

deren Staates gemäß § 19 Abs. 1 erfolgt ist, 
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 b) sofern die genehmigungspflichtige Anlage voraussichtlich Auswirkun

gen auf jenen Teil der Umwelt des anderen Staates hat, für deren Schutz 
die Umweltorganisation eintritt, 

 c) sofern sie sich an Genehmigungsverfahren einer im anderen Staat gele
genen Anlage mit einer Brennstoffwärmeleistung von 50 MW oder 
mehr beteiligen könnte, 

 d) soweit sie während der Auflagefrist gemäß § 19 Abs. 2 Z 2 schriftliche 
Einwendungen erhoben haben. 

 b) sofern die genehmigungspflichtige Anlage voraussichtlich Auswirkun
gen auf jenen Teil der Umwelt des anderen Staates hat, für deren Schutz 
die Umweltorganisation eintritt, 

 c) sofern sie sich an Genehmigungsverfahren einer im anderen Staat gele
genen Anlage mit einer Brennstoffwärmeleistung von 50 MW oder 
mehr beteiligen könnten, 

 d) soweit sie während der Auflagefrist gemäß § 19 Abs. 2 Z 2 schriftliche 
Einwendungen erhoben haben. 

 (2) Gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 anerkannte Umweltorganisationen und 
Umweltorganisationen aus einem anderen Staat im Sinne des Abs. 1 Z 2 lit. a bis c 
haben darüber hinaus das Recht, Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu erhe
ben. 

 (3) Werden in einer Beschwerde gegen den Bescheid betreffend die Genehmi
gung oder Aktualisierung von Genehmigungsauflagen von einer Umweltorganisa
tion im Sinne des Abs. 1, die sich an dem Verfahren als Partei beteiligt hat, Ein
wendungen oder Gründe erstmals vorgebracht, sind diese nicht zulässig, wenn ihr 
erstmaliges Vorbringen im Rechtsmittelverfahren missbräuchlich oder unredlich 
ist. 

§ 22. (1) bis (3) … § 22. (1) bis (3) … 
 (4) Mit der Bekanntgabe gemäß Abs. 1 gilt der Bescheid betreffend die Ge

nehmigung oder Aktualisierung von Genehmigungsauflagen auch gegenüber einer 
gemäß § 21 Abs. 2 zur Erhebung eines Rechtsmittels berechtigten Umweltorgani
sation als zugestellt. Die Behörde hat einer solchen Umweltorganisation ab dem 
Zeitpunkt der Bekanntgabe gemäß Abs. 1 Einsicht in den Verwaltungsakt zu ge
währen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 47. (1) bis (5) ... § 47. (1) bis (5) ... 
 (6) Die §§ 19 Abs. 1, 21 und 22 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xxx/2025 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
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